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Versionshinweise

Nr. Datum Folie Bemerkung

1 13.05.2022 Erstveröffentlichung

2 31.05.2022 46 Anpassung der Infos zur Nachweisführung für abzugsfähige 
biogene Brennstoffe



Alle folgend abgebildeten Darstellungen sind Beispiele. Der Stand der Screenshots bezieht sich auf den 
Veranstaltungstag (10.05.2022).

Es ist möglich, dass sich im Nachgang der Veranstaltung das Layout innerhalb der DEHSt-Plattform geringfügig 
geändert hat. 
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Einführung



▪ Emissionsberichterstattung innerhalb der DEHSt-Plattform

▪ DEHSt-Plattform:

▪ Fragt erforderliche Angaben, Daten und Information vorstrukturiert ab

▪ Emissionsbericht stellt zusammengefasstes Ergebnis der Emissionsüberwachung im Berichtsjahr dar

▪ Grundlage für Bestimmung der Abgabepflicht von Emissionszertifikaten

▪ Anknüpfungspunkt für Prüfung

Emissionsberichterstattung 2021/2022 – DEHSt-Plattform

Quelle: ©Rymden - stock.adobe.com



▪ BEHG-Verantwortliche: Betreiber von Steuerlagern, zugelassene Einlagerer sowie nicht zugelassene 
Einlagerer, für die sich nach EBeV 2022 eine Emissionsmenge > 0 ergibt

▪ Außerdem: Erfassung der Daten von „reinen Dienstleistern“ für nicht zugelassene Einlagerer mit 
Emissionsmenge = 0 („Benennung der Einlagerer“)

Emissionsberichterstattung 2021/2022 – Akteure 



▪ Reduzierte Emissionsberichterstattung:

▪ Brennstoffe aus Anlage 2 BEHG

▪ Entfallen der Pflicht zur Übermittlung und Genehmigung eines Überwachungsplans

▪ Ausschließliche Verwendung von Standardwerten

▪ Entfallen der Pflicht zur Verifizierung des Emissionsberichts

Emissionsberichterstattung 2021/2022



Aufbau der Anwendung



Aufbau der Anwendung – DashboardAufbau der Anwendung – Dashboard



Aufbau der Anwendung – DashboardAufbau der Anwendung – Dashboard

Vorgangsübersicht

Nachrichtenaustausch



Aufbau der Anwendung – DashboardAufbau der Anwendung – Dashboard

Nutzerprofile 
angegebener 
Mitarbeiter

Verwaltung der 
Mitarbeiter

Angaben aus 
Registrierung

Mehrmals 
verwendete Daten

Emissionsbericht



▪ Datenverwaltung für alle Anwendungen des Vollzugsbereichs „BEHG-Überwachung“: Emissionsbericht und 
zukünftig Überwachungsplan

▪ Übernahme der Daten bei Erstellen eines neuen Erfassungsdatensatzes

▪ Änderungen an zentralen Daten werden automatisch übernommen

▪ Daten

▪ Angabe des Aktenzeichens BEHG

▪ Beteiligten-Nr. (VVSt)

▪ Zuständiges Hauptzollamt

▪ NACE-Code

▪ (nicht zugelassene) Einlagerer, die in Steuerlager des BEHG-Verantwortlichen einlagern

▪ Steuerlagerinhaber, bei dem BEHG-Verantwortlicher als nicht zugelassener Einlagerer einlagert

Aufbau der Anwendung – Zentrale Daten BEHG



Aufbau der Anwendung – Emissionsbericht 2021

▪ Berichtsname
▪ Berichtskonstellation

▪ Auflistung aller angelegten Berichte
▪ Verknüpfung zu „Neuen Bericht“ 

anlegen

▪ Verknüpfung zu „Zentrale Daten“



Erstellen des Emissionsberichts



Erstellen des Emissionsberichts – Berichtskonstellation



▪ Werden in Ihren Steuerlagern Brennstoffe (Kraft- und/oder Heizstoffe) eingelagert, für die Sie bei 
Inverkehrbringen der Steuerschuldner, jedoch nicht der BEHG-Verantwortliche gemäß §3 Nr. 3 BEHG sind? 
(2 von 4)

▪ Dient Ihr Steuerlager ausschließlich der Einlagerung von Brennstoffen durch nicht zugelassene Einlagerer
(reiner Dienstleister)? (2 von 4)
▪ Wird die Frage mit "ja" beantwortet, sind Sie kein BEHG-Verantwortlicher gemäß § 3 Nr. 3 BEHG und müssen 

lediglich die nicht zugelassenen Einlagerer benennen.

▪ Lagern Sie Brennstoffe (Kraft- und/oder Heizstoffe) in fremden Steuerlagern ein, die für Sie in Verkehr 
gebracht wurden und für die Sie BEHG-Verantwortlicher gemäß §3 Nr. 3 BEHG, jedoch kein zugelassener 
Einlagerer sind? (3 von 4)

▪ Sind Sie BEHG-Verantwortlicher gemäß §3 Nr. 3 BEHG, jedoch kein Steuerschuldner im Sinne des 
EnergieStG (reiner Einlagerer)? (3 von 4)

▪ Liefern Sie Brennstoffe an ein Unternehmen zum Einsatz in einer Anlage, die dem europäischen 
Emissionshandel unterfällt (EU-ETS-Anlage) und liegt eine zugehörige Verwendungsbestätigung vom 
Betreiber der EU-ETS-Anlage vor? (4 von 4)

Erstellen des Emissionsberichts – Berichtskonstellation



Erstellen des Emissionsberichts – Struktur des Emissionsberichts

Navigationsbaum
Summe aller abgabepflichtigen 

Emissionen



▪ Bestimmt Struktur des Emissionsberichts

▪ Im Nachgang veränderbar (Übersicht Emissionsbericht → Angaben zur 
Berichtskonstellation)

▪ Ocker: abhängig von Berichtskonstellation und weiteren Eingaben 
automatisch

▪ Grün: manuell erstell- oder löschbar

Erstellen des Emissionsberichts – Berichtskonstellation



▪ Bestimmt Struktur des Emissionsberichts

▪ Im Nachgang veränderbar (Übersicht Emissionsbericht →
Angaben zur Berichtskonstellation)

▪ Ocker: abhängig von Berichtskonstellation und weiteren 
Eingaben automatisch

▪ Grün: manuell erstell- oder löschbar

Erstellen des Emissionsberichts – Berichtskonstellation



▪ Enthält übergreifende Informationen zum Bericht

▪ Angaben zum BEHG-Verantwortlichen

▪ Stammdaten → aus „Zentrale Daten“

▪ zentrale Daten BEHG → aus „Zentrale Daten“

▪ Ansprechpartner → Mitarbeiter aus „Zentrale Daten“ auswählbar

▪ Angaben zur Berichtskonstellation

▪ siehe „Berichtskonstellation“

▪ nachträgliche Änderung möglich

▪ Zusammenfassung

▪ Auflistung aller Brennstoffe mit relevanten Mengen und Emissionen

▪ Geheimhaltungskennzeichnung

▪ „ja“→ Erläuterung in separaten Dokument, welche Informationen als Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zu 
beachten sind

▪ Abgabepflichte Emissionen

▪ für diese Menge müssen Emissionszertifikate abgegeben werden

Erstellen des Emissionsberichts – Übersicht Emissionsbericht



▪ Auf Emissionsberichtsebene

▪ Abhängig von Berichtskonstellation des Emissionsberichts

Erstellen des Emissionsberichts – Referenzierte Daten



Aus „Zentralen 
Daten“

Aus „Zentralen 
Daten“

Hochladen und 
Löschen

▪ Einmalige Ablage von Informationen, die an mehreren Stellen benötigt werden

▪ Sicht abhängig von Berichtskonstellation

▪ Einlagerer: „Werden in Ihrem/n Steuerlager/n Brennstoffe (Kraft- und/oder Heizstoffe) eingelagert?“→ ja

▪ Steuerlagerinhaber „Lagern Sie Brennstoffmengen (Kraft- und/oder Heizstoffe) in fremden Steuerlagern ein?“ 
→ ja

Erstellen des Emissionsberichts – Referenzierte Daten

Referenzierbar im 
Emissionsbericht



▪ Übersicht aller angelegten Brennstoffe aus dem nationalen Emissionshandel (=nEHS) 
→ Klassifizierung wie im BEHG

▪ Funktionen:

▪ neuen Brennstoff anlegen

▪ Brennstoff löschen

Erstellen des Emissionsberichts – Brennstoffe nEHS



„Neuen Brennstoff anlegen“:

▪ Brennstoff aus Dropdown-Menü wählen

▪ jeder Brennstoff einmal anlegbar

Erstellen des Emissionsberichts – Brennstoffe nEHS



Angelegter Brennstoff

▪ Daten aus Übersicht sind Berechnungen auf Basis 
nachfolgender Angaben

▪ Angaben je Brennstoff nEHS:

▪ Meldungen an Hauptzollamt hinzufügen

▪ Einlagerer hinzufügen

▪ Steuerlagerinhaber hinzufügen

Darstellung berechneter Felder:

Darstellung von Eingabefeldern:

Erstellen des Emissionsberichts – Brennstoffe nEHS



„Meldung an ein Hauptzollamt hinzufügen“:

▪ Angaben auf Brennstoffebene

▪ Jedes HZA nur einmal je Brennstoffart auswählbar

▪ HZA aus hinterlegter Liste auswählen

▪ Mehr als ein HZA, wenn zugelassener Einlagerer

▪ Mehr als eine Steueranmeldung für einen Brennstoff bei einem 
HZA: Angaben zusammenfassen

Werteeingabe:

▪ Versteuerte Menge angeben

▪ Ggf. Entlastungsgründe und zugehörige Mengen sowie 
Nachweisdokumente ergänzen

Erstellen des Emissionsberichts – Brennstoffe nEHS



Erstellen des Emissionsberichts – Brennstoffe nEHS

Summe der abzugsfähigen 
Menge, die für nicht 

zugelassene Einlagerer in 
Verkehr gebracht wurde

Summe der Menge aus 
Entlastungsgründen nach 

§ 10 EBeV 2022

Differenz aus versteuerter 
Menge, abzugsfähiger Menge 
und eingelagerte Menge

Umrechnung der resultierenden Menge in 
Energiemenge über Umrechnungsfaktor und 

unteren Heizwert

Berechnete Werte:



(nicht zugelassenen) „Einlagerer hinzufügen“:

▪ auf Brennstoffebene

▪ entsprechenden Einlagerer aus Dropdown-Menü auswählen (aus „Referenzierte Daten“)

▪ für (nicht zugelassene Einlagerer) in Verkehr gebrachte Menge angeben

▪ Ggf. steuerentlastete Menge angeben (Nachweisdokument verknüpfen)

Erstellen des Emissionsberichts – Brennstoffe nEHS



„Steuerlagerinhaber hinzufügen“:

▪ auf Brennstoffebene

▪ entsprechenden Steuerlagerinhaber aus Dropdown-Menü auswählen (aus „Referenzierte Daten“)

▪ durch andere Steuerlagerinhabern für einen selbst (als nicht zugelassenen Einlagerer) in Verkehr gebrachte Menge 
angeben

▪ Ggf. steuerentlastete Menge angeben

Erstellen des Emissionsberichts – Brennstoffe nEHS



Erstellen des Emissionsberichts – Brennstoffe nEHS

Summe aller HZA

Summe der Entlastungstatbestände nach 
§ 10 EBeV 2022 aller HZA

Summe Menge, die unter „Einlagerer“ 
angegeben wurden

Summe Menge, die unter 
„Steuerlagerinhaber“ angegeben wurden

Berichtspflichtige Brennstoffmenge

+

+

-

-

Berechnete Energiemenge



Erstellen des Emissionsberichts – Brennstoffe nEHS

Angabe der abzugsfähigen Bioenergiemenge mit 
entsprechenden Nachweis

Nachweisdokument

Verhältnis aus abzugsfähiger Bioenergiemenge zur 
gesamten Energiemenge des Brennstoffs

Energiegehalt der in Verkehr gebrachten Mengen nach 
Abzug der Bioenergiemenge

Emissionen aus Bioenergie (Darstellung zur Information)

Resultierende Emissionen



Erstellen des Emissionsberichts – Brennstoffe nEHS

Auflistung aller 
angelegten Brennstoffe



Erstellen des Emissionsberichts – Brennstoffe EU-ETS

„Neuen Brennstoff anlegen“:

▪ Brennstoff aus Dropdown-Menü wählen

▪ Jeder Brennstoff einmal anlegbar, der an EU-ETS-Anlage geliefert wurde und für den es eine 
Verwendungsabsichtserklärung und Verwendungsbestätigung gibt



„Lieferung an EU-ETS-Anlage hinzufügen“:

▪ auf Brennstoffebene

▪ EU-ETS-Anlage aus Dropdown-Menü (hinterlegte Liste) auswählen

Erstellen des Emissionsberichts – Brennstoffe EU-ETS



„Lieferung an EU-ETS-Anlage“:

▪ Angabe der abzugsfähigen Mengen nach § 7 Abs. 5 BEHG ist aus der Verwendungsbestätigung für den jeweiligen 
Brennstoff zu übertragen

▪ Kostenfreiheitsbestätigung → auf „ja“

▪ Verwendungsbestätigung

▪ Verwendungsabsichtserklärung

Erstellen des Emissionsberichts – Brennstoffe EU-ETS



▪ Übersicht aller angelegten Lieferungen des Brennstoffs

Erstellen des Emissionsberichts – Brennstoffe EU-ETS



▪ Übersicht aller angelegten Brennstoffe EU-ETS

▪ Zusammenfassung aller Lieferungen je Brennstoff

Erstellen des Emissionsberichts – Brennstoffe EU-ETS

Auflistung aller 
angelegten 
Brennstoffe

Summenbildung



▪ Gesamte Struktur eines angelegten Emissionsberichts

▪ Übersicht Emissionsbericht:

▪ Angaben, Struktur und Zusammenfassung

▪ Referenzierte Daten:

▪ Greift auf zentrale Daten zu

▪ Stellt Anhänge und Daten für weitere Schritte bereit

Erstellen des Emissionsberichts – Zusammenfassung

Abgabepflichtige Emissionen



▪ Brennstoffe nEHS:

▪ in Verkehr gebrachte Mengen je HZA

▪ Einlagerer und Steuerlagerinhaber

▪ Brennstoffe EU-ETS:

▪ Lieferungen an EU-ETS-Anlagen

Erstellen des Emissionsberichts – Zusammenfassung



Einreichen des Emissionsberichts



▪ „Übersicht Emissionsbericht“→ „Einreichen bei der DEHSt“

▪ vor Einreichen wird der Emissionsbericht geprüft und ggf. Fehlermeldungen angezeigt

Einreichen des Emissionsberichts



Sonstige Hinweise



Prüfprotokoll manuell: „Prüfen und Berechnen“

▪ Hinweis

▪ Warnung

▪ Fehler → überstimmbar

Sonstige Hinweise – Prüfprotokoll



Erfolgreich angelegt →

Fenster schließt automatisch

Sonstige Hinweise – Rückmeldung von Vorgängen

Fehler beim Anlegevorgang →

aktives Schließen notwendig



▪ Entlastungstatbestände nach § 10 EBeV 2022

▪ Entlastungsantrag und Bescheide des Hauptzollamts

▪ Ansonsten: Entlastungsantrag und Zustimmung des Hauptzollamts nach § 168 Satz 2 der 
Abgabenordnung (formlose Zustimmung des Hauptzollamts oder Auszahlungsnachweis)

▪ Abzug im Emissionsbericht ist für dasselbe Kalenderjahr vorzunehmen, für das die 
Entlastung wirksam ist

▪ Durchreichen bestimmter Nachweisdokumente an den BEHG-Verantwortlichen, wenn der 
Verwender die steuerliche Entlastung erhält (z.B. § 47 Absatz 1 Nummer 3 EnergieStG
stoffliche Verwendung von Erdgas)

▪ Nachweisführung für abzugsfähige biogene Brennstoffe (siehe Leitfaden Kap. 6.5.2.2)

▪ Kraftstoffe: Das im Rahmen der THG-Quote eingereichte Zoll-Formular 1155 inkl. 
entsprechender Anhänge

▪ Heizstoffe: Massenbilanz gemäß Art. 30 Erneuerbarer-Energien-Richtlinie sowie Liste der 
zugehörigen Nachhaltigkeitsnachweise nach der Web-Anwendung Nachhaltige - Biomasse 
- Systeme (Nabisy) mit Brennstoffart, Nummer und Menge 

▪ Biomethan: Auszug Biogasregister (Liefermodell) oder vergleichbarer Nachweis (z.B. 
BiMas)

Sonstige Hinweise – Nachweisdokumente

https://www.dehst.de/SharedDocs/downloads/DE/nehs/nehs-leitfaden-monitoring.pdf


▪ Entlastungstatbestände §47 Absatz 1 Nummer 3 EnergieStG und §105a Absatz 1 EnergieSt-
DurchführungsVO

▪ „Vorlage Entlastungstatbestände“

▪ DEHSt-Aktenzeichen der belieferten Anlage

▪ Entlastete Menge je Entlastungsgegenstand und EU-ETS-Anlage

▪ Zuordnung der jeweils entlasteten Mengen zu den EU-ETS-Anlagen

▪ In Kürze auf DEHSt-Homepage bereitgestellt

Sonstige Hinweise – Nachweisdokumente



▪ Großteil der steuerlichen Korrekturen bis zum 31.07. des Folgejahres im Emissionsberichts des 
Verantwortlichen zu berücksichtigen

▪ Korrekturen von in der Energiesteueranmeldung gemeldeten Brennstoffmengen, die vor dem 01.01.2021
in Verkehr gebracht wurden, sind nicht zu beachten

▪ ist rechtzeitige Korrektur nicht mehr möglich: korrigierter Emissionsbericht gemäß 
§ 21 Absatz 2 BEHG

▪ ansonsten Schätzung der Brennstoffemissionsmenge durch DEHSt

▪ für Nachabgabe können Emissionszertifikate mit Jahreskennung des Berichtsjahres oder des Folgejahres 
genutzt werden

▪ Für Sonderregelungen siehe Leitfaden

Sonstige Hinweise – Korrekturen



▪ Aktualisierter Leitfaden zum Anwendungsbereich sowie zur 
Überwachung und Berichterstattung von CO2-Emissionen

▪ In Kapitel 7 des Leitfadens werden Funktionalitäten des 
Datenerfassungssystems sowie die notwendige Dateneingaben für 
die Erstellung eines Emissionsberichts bzw. „Benennung der 
Einlagerer“ durch reine Dienstleister für die Jahre 2021 und 2022 
beschrieben

▪ Veröffentlichung in Kürze auf DEHSt-Homepage

Sonstige Hinweise – Leitfaden



E-Mail: nationaler-emissionshandel@dehst.de 

Internet: www.dehst.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Diese Präsentation basiert auf einem Vortrag der DEHSt und ist nicht zur Veröffentlichung freigegeben. 
Es gilt das gesprochene Wort. Verweise und Zitate aus Präsentationen müssen von der DEHSt in allen 
Fällen schriftlich freigegeben werden.

Roman Petsch


